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DOB Koblenz, 12.11.2012
66-Tiefbauamt Tel.: 0261 129 4152
In Absprache mit Amt/EB: 
 
 

ST/0234/2012 
 

Stellungnahme zu Antrag/Anfrage CDU-Ratsfraktion 
 

Nr. AF / 0135 / 2012 
 
 

Beratung im Stadtrat am 09.11.2012, TOP        öffentliche Sitzung 
 
 
Betreff: Altstadtexpress 
 
 
Stellungnahme/Antwort:  
 
Die Verwaltung nimmt zur o. g. Anfrage wie folgt Stellung: 
 
1. Ist die Verwaltung der Aufforderung des Ausschusses für Bauleitpläne nachgekommen, bei 
der Stadt Trier eine Kopie der erteilten Sondergenehmigung für das o. g. Touristenbähnchen 
einzuholen? 
 
Ja. 
 
 
2. Wenn ja, liegt die Sondergenehmigung der Verwaltung schon vor (bitte Kopie der 
Stellungnahme beifügen)? 
 
Die Erlaubnis der Stadt Trier liegt vor und ist in der Anlage beigefügt. 
 
 
3. Beabsichtigt die Verwaltung noch weiterhin, dem Altstadtexpress keine 
Sondergenehmigung zum Durchfahren der Fußgängerzone zu erteilen? 
 
Nein. Die Verwaltung wird dem Altstadt-Express für die Dauer von 12 Monaten genehmigen, 
den Straßenzug Görgenstrasse/Kornpfortstraße/Entenpfuhl zu durchfahren.  
 
  
 
 
 


